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Rechtsanwaltsprüfung Zivilrecht 

Frühjahr 2022 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Prüfungskandidatin! 

Sehr geehrter Herr Prüfungskandidat! 

 

 

 

A) Aufgabenstellung 

 

Erstellen Sie als Rechtsvertreter:in der klagenden Partei unter Bedachtnahme auf die 

Einwendungen der beklagten Partei zu nachstehendem Sachverhalt gemäß Art 6 der 

Rechtsanwaltsprüfungsverordnung (RAPV) ein 

 

G u t a c h t e n 

zur Frage des Grundes und der Höhe der Ansprüche der klagenden Partei 

einschliesslich einer ZPO-konformen Kostenregelung dem Grunde nach. 

 

Der der Prüfungsaufgabe zugrundeliegende Sachverhalt ist einem in Österreich 

ausgetragenen Zivilprozess entnommen. 

 

Der Sachverhalt lautet: 

 

RZ 1 Die Klägerin wollte am 27.04.2018 gemeinsam mit ihrem Ehegatten im Baumarkt 

der beklagten Partei eine Zeitschaltuhr für die Gartenbewässerungsanlage sowie Pflanzen 

kaufen. Da die Klägerin zuvor in einem benachbarten Geschäft eine andere Erledigung zu 

tätigen hatte, ließ ihr Mann sie im südlichen Bereich der Einfahrt zum Parkplatz des 

Baumarktes der beklagten Partei aussteigen und sie vereinbarten einen Treffpunkt im 

Baumarkt. Nachdem die Klägerin ihre Erledigung  getätigt hatte, ging sie im Bereich der 

westlichen Seite der Verkehrsfläche entlang der Parkplätze von Süden in Richtung 

Norden, um sodann über den Haupteingang in den Baumarkt zu gehen. 
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RZ 2  Der Haupteingang des Baumarktes befindet sich an der Westseite des Gebäudes. 

Daran schließt in Richtung Westen eine asphaltierte Fläche an, auf welcher unmittelbar im 

Anschluss an das Betriebsgebäude zunächst ein von Norden in Richtung Süden 

verlaufender Zebrastreifen markiert ist, an welchen eine mit Richtungspfeilen in Richtung 

Süden markierte Verkehrsfläche anschließt, welche die westlich davon gelegenen 

Parkplätze sowie 2 Aufbewahrungsbereiche für die Einkaufswagen erschließt. Südlich des 

Baumarktes sind ebenfalls Parkplätze vorhanden, sodass die gesamte Fläche baulich 

gestaltet  und der Unfallsbereich der Verkehrsweg einer baulichen Anlage ist. 

RZ 3 Zur Illustration wird auf nachfolgende Lichtbilder verwiesen, die den Bereich in 

Richtung Süden und Richtung Norden zeigen: 

 

RZ 4 An diesem Tag hatten Mitarbeiter der beklagten Partei im Bereich der Parkfläche 

gegenüber dem Haupteingang nördlich der Einkaufswagenstation einen Vorführstand für 

einen Hochdruckreiniger aufgebaut. Für die Strom- und Wasserversorgung führten sie 

einen Wasserschlauch und eine Stromleitung vom Baumarktgebäude über den 

Zebrastreifen und die Verkehrsfläche bis zum Verkaufsstand. Südlich und nördlich des 

Schlauches legten Sie 2 Bretter auf den Asphalt und deckten diese und den dazwischen 

liegenden Schlauch überlappend mit einem dritten Brett ab. Die Bretter fixierten sie nicht, 

wodurch diese, als Fahrzeuge über diese Abdeckung fuhren, verrutschten, der Schlauch 

und das Kabel teilweise unter den Basisbrettern zu liegen kamen und das Abdeckbrett im 

östlichen Bereich sogar ein paar Zentimeter in die Höhe ragte. Somit war ein Schutz gegen 

Verrutschen bzw. „Aufschnappen“ nicht vorhanden. Die von den Mitarbeitern der beklagten 

Partei verwendeten Bretter hatten eine Stärke von 16 bis höchstens 24 mm. Dies hat zur 

Folge, dass die Gesamtstärke aufgrund des Übereinanderliegens  mehr als 3 cm betrug. 
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Die verwendeten Bretter, auch wenn diese befestigt, gewesen wären, stellten aufgrund der 

scharfen Kanten und der relativ großen Stärke eine Stolperquelle dar. Die gewählte 

Abdeckung mit losen Brettern war im gegenständlichen Bereich völlig ungeeignet. 

 

RZ 5 Alternativ wären Rampen mit einer Neigung von höchsten 10% über die Leitungen 

möglich. Es entstehen dann keine Stolperstellen und auch die barrierefreie Nutzung mit 

Rollstuhl oder Kinderwagen ist möglich. Weiters existieren vorgefertigte Kabelbrücken, wie 

diese auch bei temporären Nutzungen auf der Straße zur Verwendung kommen. Diese 

sind üblicherweise Kunststoffelemente mit einem eingebauten Hohlraum für die Führung 

der Leitungen. Diese Elemente sind angerammt und haben keine scharfen Kanten, so 

dass ein Stolpern verhindert wird. Die ideale Lösung wäre ein Überführen über den Zugang 

/ Zufahrt gewesen, so dass der Boden eben bleibt. 

 

RZ 6 Zur Veranschaulichung der örtlichen Gegebenheiten wird auf folgendes Lichtbild 

(Beilage S) verwiesen: 

 

RZ 7 Als die Klägerin, welche keine Einschränkungen im Hinblick auf ihre Gehfähigkeit 

aufwies und die Bretterabdeckung wahrgenommen hatte, einem in Ihre Gehrichtung 

fahrenden Auto etwas weiter nach links auswich und auf die Bretterabdeckung trat, um in 

weiterer Folge zum Haupteingang zu gehen, verrutschten die Bretter, was zur Folge hatte, 

dass die Klägerin zu Boden stürzte, mit der rechten Gesichtshälfte auf dem Asphalt 

aufschlug und liegen blieb. 

RZ 16  Aufgrund dieses Sturzes erlitt die Klägerin eine Ellbogenluxationsfraktur rechts mit: 

Impressionsfraktur am Radiuskopf und distalen Oberarm (Osborne Coterrill), sowie 
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Kapsel-Bandverletzungen, eine Prellung (Hämatom), Excoriation am Gesicht rechts, eine 

leichte Gehirnerschütterung, sowie eine Exarzerbation (Verschlimmerung) des 

chronisches Cervikalsyndrom links und wurde vom 27.04.2018-28.04.2018 stationär im 

Landeskrankenhaus Hall aufgenommen. 

 

RZ 8 Die Klägerin war durch die anfängliche Fraktur- und Bandinstabilität am Ellbogen, 

ausstrahlende HLWS-Schmerzen, die Schwellung mit Hämatombildung und Wundheilung 

im Gesichtsbereich, die Immobilisation, den Schienenverband und die frühe funktionelle 

Physiotherapie und die dadurch vorhandenen Schmerzen in ihrer altersgemäßen 

Lebensführung eingeschränkt und musste Medikamente (Gabapentin und Novalgin) 

einnehmen. Ihre Nachtruhe war gestört. In weiterer Folge hatte sie Beschwerden aus 

einem nach dem Unfall aufgetretenen Tinnitus, Verspannungen der Halswirbelsäule und  

verbliebenen Bewegungseinschränkungen am Ellbogen, die sich ab November 2018 auf 

endlagige Bewegungseinschränkungen einpendelten und mit Physiotherapie bis März 

2019 weiterbehandelt wurden. 

 

RZ 9 Die Klägerin musste unfallkausal in komprimierter Form auf einen 24-Stunden-Tag 

Schmerzen starken Grades dauernd von einem Tag, Schmerzen mittelstarken Grades 

dauernd von 23 Tagen und Schmerzen leichten Grades dauernd von 6 Wochen ertragen. 

In Zukunft wird die Klägerin aufgrund der unfallkausalen Verletzungen in komprimierter 

Form einen Tag leichte Schmerzen pro Jahr ertragen müssen. 

 

RZ 10  Die Klägerin hat eine Arthrose. Dadurch, dass eine Instabilität verblieben ist, kann 

sich diese Arthrose weiterentwickeln, sodass arthrotischen Spätschäden ebenso wenig 

ausgeschlossen werden können wie eine Verschlechterung der derzeit noch vorhandenen 

Beschwerden. Mit weiteren Spätschäden nicht zu rechnen. 

 

RZ 11  Die Klägerin ist verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann selbst versorgend in einem 

ca. 110 m² großen Haushalt mit Garten. Aufgrund der unfallkausalen erlittenen 

Verletzungen war sie in der Zubereitung von Mahlzeiten, beim Abwaschen, Einkaufen und 

Putzen sowie bei schweren haushaltlichen Tätigkeiten beeinträchtigt und zwar für den 

Zeitraum von 4 Wochen jeweils 2 Stunden/pro Tag, anschließend für weitere 4 Wochen 1 

Stunde pro Tag und für weitere 2 Wochen einer halbe Stunde pro Tag. Danach war sie 

aufgrund der Einschränkung bei starker Belastung wegen der 

Halswirbelsäulenbeschwerden und den Bewegungseinschränkungen am Ellbogen noch 
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eine halbe Stunde pro Tag für weitere 3 Wochen eingeschränkt. 

 

RZ 12  Die Mutter der Klägerin hatte im Mai 2018 einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Klägerin aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen 

selbst stark eingeschränkt war, konnte sie sich nicht um ihre verletzte Mutter kümmern. 

 

RZ 13  Des Weiteren sind der Klägerin folgende Kosten entstanden:  

  LKH H*** – Selbstbehalt               EUR      76.00 

  Rechnung Dr. B*** vom 02.07.2018             EUR    161.76 

  Rechnung Dr. B*** vom 27.09.2018             EUR    163.76 

  Rechnung Dr. B*** vom 11.12.2018         EUR      65.53 

  Rechnung Dr. B*** vom 01.04.2019             EUR      47.61 

  Rechnung Dr. M*** vom 28.09.2018             EUR    100.30 

  Rechnung Dr. M*** vom 29.05.2018             EUR       88.45 

  Rechnung K***P*** vom 25.06.2018   EUR     296.45 

  Rechnung K***P*** vom 09.11.2018   EUR     292.13 

  Rechnung K***P*** vom 19.12.2018   EUR     249.78 

  Rechnung K***P*** vom 24 4. 2019   EUR     291.41 

  Gesamt                   EUR  1‘833.18 

 

RZ 14  Weiters fielen der Klägerin unfallkausale Spesen an. 

 

RZ 15  Das Gebäude samt Parkplatz sind als bewilligungspflichtige Einheit und eine 

bauliche Anlage zu sehen, bei welcher keine Stolperquellen vorhanden sein dürfen. Da 

der Unfallbereich ein Verkehrsweg einer baulichen Anlage ist gilt für ihn die Tiroler 

Bauordnung und damit verbunden die technischen Bauvorschriften und die damit 

verordneten OIB Richtlinien. 

 

RZ 16  Mit Schreiben vom 04.06.2018 stellte die Klägerin unfallkausale Spesen von EUR 

50.00 und einen Kostenersatz an abstrakter Haushaltshilfe von EUR 500.00 per 

18.06.2018 fällig. 
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B) Prüfungshinweise 

 

  Die Klage (ON 1) und die Klagebeantwortung (ON3) sowie die weiteren Schriftsätze (ON 

5, 7, 9) sind angeschlossen, ebenso das Gutachten aus dem Sicherheitswesen des SV 

Baumeister Dipl. Ing. (FH) G*** H**** (ON 49), das Tagsatzungsprotokoll vom 1.6.2021 

samt Kostenverzeichnissen (ON 58) und die Lichtbilder Beilagen P, Q und S. 

 

Die im Gutachten aus dem Sicherheitswesen genannten technischen Bauvorschriften sind 

mit den Ihnen geläufigen SIA-Normen vergleichbar. 

 

Da die Ansprüche in Österreich in EUR-Beträgen geltend gemacht wurden, haben Sie die 

Prüfung der Ansprüche der Höhe nach auch in dieser Währung vorzunehmen. 

 

Bei der Bemessung des Schmerzengelds ist – als Berechnungshilfe – von folgenden 

Schmerzengeldsätzen auszugehen: 

• leichte Schmerzen € 100.00 -120.00 

• mittelstarke Schmerzen € 200.00 – 240.00 

• starke Schmerzen € 300.00 – 360.00 

 

Nach ständiger Rechtsprechung wird für die Haushaltshilfe ein Stundensatz von € 12.00 

zugrunde gelegt. 

 

Das Punktemaximum beträgt 50 Punkte. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 

30 Punkte erzielt werden. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 

 

 

Vaduz, am 2. März 2022 

 

Dr. Wigbert Zimmermann 

























































































































L zim23 Rechtsanwaltsprüfung 

Rechtsanwaltsprüfung Zivilrecht 

Frühjahr 2022 

 

 

A) Aufgabenstellung 

 

Erstellen Sie als Rechtsvertreter:in der klagenden Partei unter Bedachtnahme auf die 

Einwendungen der beklagten Partei zu nachstehendem Sachverhalt gemäß Art 6 der 

Rechtsanwaltsprüfungsverordnung (RAPV) ein 

 

G u t a c h t e n 

zur Frage des Grundes und der Höhe der Ansprüche der klagenden Partei 

einschliesslich einer ZPO-konformen Kostenregelung dem Grunde nach. 

 

Der der Prüfungsaufgabe zugrundeliegende Sachverhalt ist einem in Österreich 

ausgetragenen Zivilprozess entnommen. 

 

Der Sachverhalt lautet: 

 

RZ 1 Die Klägerin wollte am 27.04.2018 gemeinsam mit ihrem Ehegatten im Baumarkt 

der beklagten Partei eine Zeitschaltuhr für die Gartenbewässerungsanlage sowie Pflanzen 

kaufen. Da die Klägerin zuvor in einem benachbarten Geschäft eine andere Erledigung zu 

tätigen hatte, ließ ihr Mann sie im südlichen Bereich der Einfahrt zum Parkplatz des 

Baumarktes der beklagten Partei aussteigen und sie vereinbarten einen Treffpunkt im 

Baumarkt. Nachdem die Klägerin ihre Erledigung  getätigt hatte, ging sie im Bereich der 

westlichen Seite der Verkehrsfläche entlang der Parkplätze von Süden in Richtung 

Norden, um sodann über den Haupteingang in den Baumarkt zu gehen. 

 

RZ 2  Der Haupteingang des Baumarktes befindet sich an der Westseite des Gebäudes. 

Daran schließt in Richtung Westen eine asphaltierte Fläche an, auf welcher unmittelbar im 

Anschluss an das Betriebsgebäude zunächst ein von Norden in Richtung Süden 

verlaufender Zebrastreifen markiert ist, an welchen eine mit Richtungspfeilen in Richtung 

Süden markierte Verkehrsfläche anschließt, welche die westlich davon gelegenen 

Parkplätze sowie 2 Aufbewahrungsbereiche für die Einkaufswagen erschließt. Südlich des 

Baumarktes sind ebenfalls Parkplätze vorhanden, sodass die gesamte Fläche baulich 
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gestaltet  und der Unfallsbereich der Verkehrsweg einer baulichen Anlage ist. 

RZ 3 Zur Illustration wird auf nachfolgende Lichtbilder verwiesen, die den Bereich in 

Richtung Süden und Richtung Norden zeigen: 

 

RZ 4 An diesem Tag hatten Mitarbeiter der beklagten Partei im Bereich der Parkfläche 

gegenüber dem Haupteingang nördlich der Einkaufswagenstation einen Vorführstand für 

einen Hochdruckreiniger aufgebaut. Für die Strom- und Wasserversorgung führten sie 

einen Wasserschlauch und eine Stromleitung vom Baumarktgebäude über den 

Zebrastreifen und die Verkehrsfläche bis zum Verkaufsstand. Südlich und nördlich des 

Schlauches legten Sie 2 Bretter auf den Asphalt und deckten diese und den dazwischen 

liegenden Schlauch überlappend mit einem dritten Brett ab. Die Bretter fixierten sie nicht, 

wodurch diese, als Fahrzeuge über diese Abdeckung fuhren, verrutschten, der Schlauch 

und das Kabel teilweise unter den Basisbrettern zu liegen kamen und das Abdeckbrett im 

östlichen Bereich sogar ein paar Zentimeter in die Höhe ragte. Somit war ein Schutz gegen 

Verrutschen bzw. „Aufschnappen“ nicht vorhanden. Die von den Mitarbeitern der beklagten 

Partei verwendeten Bretter hatten eine Stärke von 16 bis höchstens 24 mm. Dies hat zur 

Folge, dass die Gesamtstärke aufgrund des Übereinanderliegens  mehr als 3 cm betrug. 

Die verwendeten Bretter, auch wenn diese befestigt, gewesen wären, stellten aufgrund der 

scharfen Kanten und der relativ großen Stärke eine Stolperquelle dar. Die gewählte 

Abdeckung mit losen Brettern war im gegenständlichen Bereich völlig ungeeignet. 

 

RZ 5 Alternativ wären Rampen mit einer Neigung von höchsten 10% über die Leitungen 

möglich. Es entstehen dann keine Stolperstellen und auch die barrierefreie Nutzung mit 

Rollstuhl oder Kinderwagen ist möglich. Weiters existieren vorgefertigte Kabelbrücken, wie 
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diese auch bei temporären Nutzungen auf der Straße zur Verwendung kommen. Diese 

sind üblicherweise Kunststoffelemente mit einem eingebauten Hohlraum für die Führung 

der Leitungen. Diese Elemente sind angerammt und haben keine scharfen Kanten, so 

dass ein Stolpern verhindert wird. Die ideale Lösung wäre ein Überführen über den Zugang 

/ Zufahrt gewesen, so dass der Boden eben bleibt. 

 

RZ 6 Zur Veranschaulichung der örtlichen Gegebenheiten wird auf folgendes Lichtbild 

(Beilage S) verwiesen: 

 

RZ 7 Als die Klägerin, welche keine Einschränkungen im Hinblick auf ihre Gehfähigkeit 

aufwies und die Bretterabdeckung wahrgenommen hatte, einem in Ihre Gehrichtung 

fahrenden Auto etwas weiter nach links auswich und auf die Bretterabdeckung trat, um in 

weiterer Folge zum Haupteingang zu gehen, verrutschten die Bretter, was zur Folge hatte, 

dass die Klägerin zu Boden stürzte, mit der rechten Gesichtshälfte auf dem Asphalt 

aufschlug und liegen blieb. 

RZ 16  Aufgrund dieses Sturzes erlitt die Klägerin eine Ellbogenluxationsfraktur rechts mit: 

Impressionsfraktur am Radiuskopf und distalen Oberarm (Osborne Coterrill), sowie 

Kapsel-Bandverletzungen, eine Prellung (Hämatom), Excoriation am Gesicht rechts, eine 

leichte Gehirnerschütterung, sowie eine Exarzerbation (Verschlimmerung) des 

chronisches Cervikalsyndrom links und wurde vom 27.04.2018-28.04.2018 stationär im 

Landeskrankenhaus Hall aufgenommen. 

 

RZ 8 Die Klägerin war durch die anfängliche Fraktur- und Bandinstabilität am Ellbogen, 

ausstrahlende HLWS-Schmerzen, die Schwellung mit Hämatombildung und Wundheilung 
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im Gesichtsbereich, die Immobilisation, den Schienenverband und die frühe funktionelle 

Physiotherapie und die dadurch vorhandenen Schmerzen in ihrer altersgemäßen 

Lebensführung eingeschränkt und musste Medikamente (Gabapentin und Novalgin) 

einnehmen. Ihre Nachtruhe war gestört. In weiterer Folge hatte sie Beschwerden aus 

einem nach dem Unfall aufgetretenen Tinnitus, Verspannungen der Halswirbelsäule und  

verbliebenen Bewegungseinschränkungen am Ellbogen, die sich ab November 2018 auf 

endlagige Bewegungseinschränkungen einpendelten und mit Physiotherapie bis März 

2019 weiterbehandelt wurden. 

 

RZ 9 Die Klägerin musste unfallkausal in komprimierter Form auf einen 24-Stunden-Tag 

Schmerzen starken Grades dauernd von einem Tag, Schmerzen mittelstarken Grades 

dauernd von 23 Tagen und Schmerzen leichten Grades dauernd von 6 Wochen ertragen. 

In Zukunft wird die Klägerin aufgrund der unfallkausalen Verletzungen in komprimierter 

Form einen Tag leichte Schmerzen pro Jahr ertragen müssen. 

 

RZ 10  Die Klägerin hat eine Arthrose. Dadurch, dass eine Instabilität verblieben ist, kann 

sich diese Arthrose weiterentwickeln, sodass arthrotischen Spätschäden ebenso wenig 

ausgeschlossen werden können wie eine Verschlechterung der derzeit noch vorhandenen 

Beschwerden. Mit weiteren Spätschäden ist nicht zu rechnen. 

 

RZ 11  Die Klägerin ist verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann selbst versorgend in einem 

ca. 110 m² großen Haushalt mit Garten. Aufgrund der unfallkausalen erlittenen 

Verletzungen war sie in der Zubereitung von Mahlzeiten, beim Abwaschen, Einkaufen und 

Putzen sowie bei schweren haushaltlichen Tätigkeiten beeinträchtigt und zwar für den 

Zeitraum von 4 Wochen jeweils 2 Stunden/pro Tag, anschließend für weitere 4 Wochen 1 

Stunde pro Tag und für weitere 2 Wochen einer halbe Stunde pro Tag. Danach war sie 

aufgrund der Einschränkung bei starker Belastung wegen der 

Halswirbelsäulenbeschwerden und den Bewegungseinschränkungen am Ellbogen noch 

eine halbe Stunde pro Tag für weitere 3 Wochen eingeschränkt. 

 

RZ 12  Die Mutter der Klägerin hatte im Mai 2018 einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Klägerin aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen 

selbst stark eingeschränkt war, konnte sie sich nicht um ihre verletzte Mutter kümmern. 

 

RZ 13  Des Weiteren sind der Klägerin folgende Kosten entstanden:  
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  LKH H*** – Selbstbehalt               EUR      76.00 

  Rechnung Dr. B*** vom 02.07.2018             EUR    161.76 

  Rechnung Dr. B*** vom 27.09.2018             EUR    163.76 

  Rechnung Dr. B*** vom 11.12.2018         EUR      65.53 

  Rechnung Dr. B*** vom 01.04.2019             EUR      47.61 

  Rechnung Dr. M*** vom 28.09.2018             EUR    100.30 

  Rechnung Dr. M*** vom 29.05.2018             EUR       88.45 

  Rechnung K***P*** vom 25.06.2018   EUR     296.45 

  Rechnung K***P*** vom 09.11.2018   EUR     292.13 

  Rechnung K***P*** vom 19.12.2018   EUR     249.78 

  Rechnung K***P*** vom 24 4. 2019   EUR     291.41 

  Gesamt                   EUR  1‘833.18 

 

RZ 14  Weiters fielen der Klägerin unfallkausale Spesen an. 

 

RZ 15  Das Gebäude samt Parkplatz sind als bewilligungspflichtige Einheit und eine 

bauliche Anlage zu sehen, bei welcher keine Stolperquellen vorhanden sein dürfen. Da 

der Unfallbereich ein Verkehrsweg einer baulichen Anlage ist gilt für ihn die Tiroler 

Bauordnung und damit verbunden die technischen Bauvorschriften und die damit 

verordneten OIB Richtlinien. 

 

RZ 16  Mit Schreiben vom 04.06.2018 stellte die Klägerin unfallkausale Spesen von EUR 

50.00 und einen Kostenersatz an abstrakter Haushaltshilfe von EUR 500.00 per 

18.06.2018 fällig. 

 

  

B) Lösungsschema mit Punkteverteilung: 

 

Insgesamt können 50 Punkte erzielt werden. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn 

mindestens 30 Punkte erzielt werden. 

 

1. Form, Sprache, Aufbau und Inhalt allgemein (7 Punkte) 

Es wird Wert gelegt auf einen strukturierten und gut durchdachten Aufbau des Gutachtens, 

der eine Beurteilung eines entsprechenden Grundlagen- und Detailwissens zulässt. Auch 

dem sicheren Umgang mit juristischen Begrifflichkeiten und einer gut nachvollziehbaren, 
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verständlichen Argumentation sowie klaren Sprache wird Gewicht beigemessen. 

 

2. Haftung dem Grunde nach (17 Punkte) 

a) Vorvertragliches Schuldverhältnis/Schutzgesetzverletzung (9 Punkte) 

Einen Geschäftsinhaber treffen bei Anbahnung eines geschäftlichen Kontakts gegenüber 

seinen potentiellen Kunden nicht nur allgemeine Verkehrssicherungspflichten, sondern 

auch vorvertragliche Schutzpflichten (RIS-Justiz RS0016402; RS0014885; RS0023597). 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich jeder Vertragspartner so zu verhalten hat, wie es 

der andere in der gegebenen Situation mit Rücksicht auf den konkreten Vertragszweck, 

die besondere Art der Leistung und die Erfordernisse eines loyalen Zusammenwirkens 

erwarten darf, damit die Erreichung des Vertragszwecks nicht vereitelt, sondern erleichtert 

und Schaden verhütet wird (RIS-Justiz RS0018232). 

Nach diesen Grundsätzen war es Aufgabe der hier beklagten Partei, ihre Kunden vor der 

ihnen beim Betreten oder Verlassen ihres Geschäfts drohenden Gefahr, soweit bei 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt erkennbar, zu schützen. Stellt die beklagte Partei wie 

hier ihren Kunden den gesamten Kundenparkplatz als Zufahrts- und Parkfläche zur 

Befriedigung ihrer Kaufabsichten zur Verfügung, erstrecken sich ihre vor- und 

nachvertraglichen Schutzpflichten auch örtlich auf den gesamten Kundenparkplatz (vgl 6 

Ob 180/14k). 

Zweifelsohne bestand zwischen den Streitteilen ein vorvertragliches Schuldverhältnis, das 

zur Folge hat, dass die beklagte Partei der Klägerin nach Vertragsgrundsätzen (auch für 

leichte Fahrlässigkeit) zu haften und die Beweislast für ein mangelndes Verschulden nach 

§ 1298 ABGB zu tragen hat. Auch die Haftung für ihre Gehilfen nach Artikel 44 SchlTPGR 

(§ 1313a öABGB) ist wesentlich. 

Nicht zuletzt ist unter Bedachtnahme auf die hier relevante Tiroler Bauordnung samt den 

einschlägigen technischen Bauvorschriften etc auch eine Schutzgesetzverletzung gemäss 

§ 1311 ABGB zu diskutieren und zu bejahen. 

b) Mitverschulden (8 Punkte) 

Das in § 1304 ABGB normierte „Verschulden des Beschädigten“ ist kein Verschulden im 

technischen Sinn, weil keine Rechtspflicht besteht, eigene Güter vor Schäden zu 

bewahren. Der Vorwurf des Mitverschuldens setzt daher keine Rechtswidrigkeit des 

„Geschädigtenverhaltens“ voraus; es genügt bereits die Sorglosigkeit gegenüber den 

eigenen Gütern, wozu auch die Gesundheit zählt (RIS-Justiz RS0022681; Schacherreiter 

in Kletecka/Schauer, ABGB-ON1.08 § 1304 Rz 9 ff). Ein Mitverschulden wird von der 

Rechtsprechung dann bejaht, wenn die geschädigte Person jene Sorgfalt außer Acht 
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gelassen hat, die nach dem allgemeinen Bewusstsein der beteiligten Kreise von jedem 

einsichtigen und vernünftigen Menschen eingehalten worden wäre, um eine Schädigung 

zu verhindern (RIS-Justiz RS0026828). Dies setzt voraus, dass die Gefahr vorab erkannt 

wurde oder zumindest bei gehöriger Sorgfalt erkennbar gewesen wäre; anders 

ausgedrückt, dass ein sorgfältiger Mensch rechtzeitig erkennen konnte, dass 

Anhaltspunkte für eine drohende Verletzung bestehen und er die Möglichkeit hatte, sich 

darauf einzustellen (Schacherreiter aaO mwN). Die Rechtsprechung verlangt überdies von 

jedem Fußgänger, „vor seine Füße zu schauen“, um ein Stolpern zu vermeiden (RIS-Justiz 

RS0027447). 

Bei der Ausarbeitung des Gutachtens war wesentlich, sich mit einem allfälligen 

Mitverschulden der Klägerin – ein solches wurde von Beklagtenseite ausdrücklich 

eingewendet – auseinanderzusetzen. Unter Bedachtnahme auf den festgestellten 

Sachverhalt ist ein Mitverschulden der Klägerin zu verneinen. Ihr Sturz konnte gerade nicht 

auf eine Unachtsamkeit zurückgeführt werden, weil die Klägerin die Bretterabdeckung sehr 

wohl wahrgenommen hatte und nicht aus Unachtsamkeit darüber gestolpert war, sondern 

deshalb zu Sturz gekommen war, weil die Abdeckung beim Betreten verrutscht war, also 

„nachgegeben“ hatte und sie dadurch aus dem Gleichgewicht geraten war. 

 

3. Höhe der Ansprüche (16 Punkte) 

a) Schmerzengeld (7 Punkte) 

b) Haushaltshilfe (6 Punkte) 

c) Heilungskosten (2 Punkte) 

d) Pauschale Unkosten (1 Punkt) 

Hier kommt es im Sinne eines gut nachvollziehbaren Gutachtens neben allgemeinen 

Ausführungen zum § 1325 ABGB auf eine konkrete Bewertung der einzelnen 

Klagspositionen an, wobei es hier notwendig war, auf die konkret vorgegebenen 

Feststellungen einzugehen. 

 

4. Feststellungsbegehren (5 Punkte) 

Ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Haftung des Schädigers für alle sich in 

Zukunft aus dem schädigenden Ereignis ergebenden Nachteile ist regelmäßig zu bejahen, 

wenn die Möglichkeit offen bleibt, dass es einen künftigen Schadenseintritt verursachen 

kann (RIS-Justiz RS0038976). In der Prüfungsarbeit ging es darum, ausgehend vom 

geltend gemachten Feststellungsbegehren und unter Bedachtnahme auf die dazu 

getroffenen Feststellungen (Rz 19) das Feststellungsinteresse zu bejahen und damit dem 
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Feststellungsbegehren zur Gänze Rechnung zu tragen. 

 

 

5. ZPO-konforme Kostenregelung dem Grunde nach (5 Punkte) 

Hier kam es darauf an, unter Bedachtnahme auf die gutachterlichen Schlussfolgerungen 

(Gesamtsumme des Zuspruchs und Stattgebung des Feststellungsbegehrens) eine 

grundsätzliche Kostenentscheidung zu treffen. Dabei war es neben dem Hinweis auf das 

im Kostenrecht geltende Erfolgsprinzip geboten, sich mit den Kostenregelungen nach § 41 

oder § 43 Abs 1 und 2 ZPO entsprechend auseinanderzusetzen. 

 

6. Zusatzpunkte 

Für allfällige weitere, nicht erforderliche, aber zweckmäßige und/oder originelle 

Prüfungsausführungen können maximal 5 Zusatzpunkte gegeben werden. 

 

 

C) Ordnungsskala: 

 

50 bis 47 Punkte    sehr gut 

46 bis 44 Punkte   sehr gut bis gut 

43 bis 41 Punkte   gut 

40 bis 37 Punkte   gut bis genügend 

36 bis 30 Punkte   genügend 
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